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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzung
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist somit weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (
BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich
stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr
vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und
interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde
vorgebracht wird ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer aus dem Unfall vom 30. November
1993 und den nachfolgenden Unfällen Anspruch auf Leistungen der obligatorischen
Unfallversicherung hat.

E. 2.1
Im Einspracheentscheid und im angefochtenen Gerichtsentscheid werden die
Rechtsgrundlagen für die Beurteilung der umstrittenen Leistungspflicht des
Unfallversicherers zutreffend dargelegt. Es betrifft dies insbesondere die von der
Rechtsprechung erarbeiteten Grundsätze zum für einen Leistungsanspruch aus der
obligatorischen Unfallversicherung vorausgesetzten natürlichen und adäquaten
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden im
Allgemeinen (vgl. auch BGE 129 V 177 E. 3.1 und 3.2 S. 181 mit Hinweisen) sowie bei
psychischen Fehlentwicklungen nach Unfall ( BGE 115 V 133 ) im Besonderen. Darauf
wird verwiesen.

E. 2.2
Zu betonen bleibt, dass für den Fall, dass im Anschluss an zwei oder mehrere Unfälle eine
psychische Fehlentwicklung eintritt, die Adäquanz des Kausalzusammenhangs
grundsätzlich für jeden Unfall gesondert gemäss der Rechtsprechung zu den psychischen



Unfallfolgen zu beurteilen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Unfälle verschiedene
Körperteile betreffen und zu unterschiedlichen Verletzungen führen (RKUV 1996 Nr. U
248 S. 177, U 213/95 E. 4b; SVR 2003 UV Nr. 12 S. 36, U 78/02 E. 3.2.2; vgl. ferner SVR
2007 UV Nr. 1 S. 1, U 39/04 E. 3.2.2, wo das heutige Bundesgericht in grundsätzlicher
Bestätigung dieser Rechtsprechung für Unfälle mit HWS-Schleudertrauma oder
äquivalenten Verletzungen erkannt hat, dass einer nachgewiesen durch einen Unfall
verursachten erheblichen Vorschädigung der HWS jedoch im Rahmen der Beurteilung der
Kriterien gemäss 117 V 367 E. 6a Rechnung getragen werden kann).

E. 2.3
Rechtsprechungsgemäss ist für die Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhangs im
Einzelfall zu verlangen, dass dem Unfallereignis eine massgebende Bedeutung für die
Entstehung einer psychisch bedingten Erwerbsunfähigkeit zukommt. Dies trifft dann zu,
wenn es eine gewisse Schwere aufweist oder mit anderen Worten ernsthaft ins Gewicht fällt
( BGE 115 V 133 E. 7 S. 141 mit Hinweisen). Für die Beurteilung dieser Frage ist an das
(objektiv erfassbare) Unfallereignis anzuknüpfen, wobei zwischen banalen bzw. leichten
Unfällen einerseits, schweren Unfällen anderseits und schliesslich dem dazwischen
liegenden mittleren Bereich unterschieden wird. Während der adäquate
Kausalzusammenhang in der Regel bei schweren Unfällen ohne weiteres bejaht und bei
leichten Unfällen verneint werden kann, lässt sich die Frage der Adäquanz bei Unfällen aus
dem mittleren Bereich nicht aufgrund des Unfallgeschehens allein schlüssig beantworten.
Es sind weitere, objektiv fassbare Umstände, welche unmittelbar mit dem Unfall in
Zusammenhang stehen oder als direkte bzw. indirekte Folgen davon erscheinen, in eine
Gesamtwürdigung einzubeziehen. Je nachdem, wo im mittleren Bereich der Unfall
einzuordnen ist und abhängig davon, ob einzelne dieser Kriterien in besonders ausgeprägter
Weise erfüllt sind, genügt zur Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhangs ein
Kriterium oder müssen mehrere herangezogen werden ( BGE 115 V 133 E. 6 S. 138 ff.).
Massgebend für die Beurteilung der Unfallschwere ist der augenfällige Geschehensablauf
mit den sich dabei entwickelnden Kräften (SVR 2008 UV Nr. 8 S. 26, U 2, 3 und 4/07, E.
5.2 und 5.3.1).

E. 3
Aufgrund der Aktenlage steht fest und ist unbestritten, dass ein natürlicher
Kausalzusammenhang der bestehenden physischen Beschwerden (Rückenleiden) zu den
Unfällen nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt ist. Was den geltend
gemachten psychischen Gesundheitsschaden betrifft, hat das kantonale Gericht die Frage
nach dessen natürlichem Kausalzusammenhang offengelassen, nachdem es den adäquaten
Kausalzusammenhang verneinte. Dies ist nicht zu beanstanden. Streitig und zu prüfen ist
mithin primär die Frage der Adäquanz des Kausalzusammenhangs.

E. 4.1
Die Vorinstanz hat eine Prüfung des adäquaten Kausalzusammenhangs anhand der von der
Rechtsprechung erarbeiteten, bei psychischen Fehlentwicklungen nach Unfall geltenden
Kriterien ( BGE 115 V 133 ff.) vorgenommen und jedes Unfallereignis gesondert beurteilt.
Dabei ist sie zum Ergebnis gelangt, dass bei keinem der vier Unfallereignisse die
Adäquanzkriterien erfüllt sind, wenn auch dem Unfall vom 30. November 1993, den sie als
mittelschweres, aber noch nicht im Grenzbereich zu den schweren Unfällen liegendes
Ereignis beurteilte, eine gewisse Eindrücklichkeit nicht abgesprochen werden könne.



E. 4.2
Demgegenüber stellt sich der Beschwerdeführer u.a. auf den Standpunkt, der Unfall vom
30. November 1993 sei aufgrund der Rechtsprechung als schwer zu qualifizieren. Er weist
darauf hin, dass sich der Lastwagen nicht in der Längsachse auf die Seite drehte und auf
dem Rücken liegen blieb, sondern sich in der Querachse überschlug, was von Bedeutung
sei, da je nach der Art des Überschlags ganz andere Kräfte wirkten. Sofern dieser Unfall
nicht als schwer zu qualifizieren sei, so sei er doch aufgrund der beschriebenen Art des
Überschlags als schwerer Fall der mittleren Gruppe und als besonders eindrücklich zu
werten.

E. 5.1
Mit Blick auf die geltende Rechtsprechung ist die Beurteilung der Schwere des
Unfallereignisses durch die Vorinstanz nicht zu beanstanden. Gleich qualifiziert wurden in
jüngerer Zeit etwa Autounfälle, die im Vergleich nicht mit geringeren Krafteinwirkungen
verbunden waren (vgl. Zusammenstellung in Urteil [des Bundesgerichts] 8C_609/2007 vom
22. August 2008). Zu erwähnen sind etwa Unfälle, bei welchen das Fahrzeug mit der
versicherten Person bei einem Überholmanöver mit ca. 100 km/h abrupt abgebremst wurde,
dabei ins Schleudern geriet, gegen einen Strassenwall prallte, sich überschlug und auf der
Fahrerseite zu liegen kam (Urteil [des Bundesgerichts] 8C_169/2007 vom 5. Februar 2008
E. 4.2), auf der Autobahn in einer Kurve ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf dem
Dach liegend zum Stillstand kam (Urteil [des Bundesgerichts] U 258/06 vom 15. März
2007, Sachverhalt und E. 5.2) oder sich bei einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h auf
einer Autobahn über eine Mittelleitplanke hinweg überschlug - wobei die versicherte
Person hinausgeschleudert wurde - und mit Totalschaden auf der Gegenfahrbahn auf dem
Dach zu liegen kam (Urteil [des Bundesgerichts] U 492/06 vom 16. Mai 2007 E. 4.2).
Sodann wurde bei dem im Urteil [des Eidgenössischen Versicherungsgerichts] U 161/01
vom 25. Februar 2003 (auszugsweise publiziert in BGE 129 V 323 ) geprüften Unfall, bei
welchem sich das Auto wegen eines Reifenplatzers bei einer Geschwindigkeit von ca. 95
km/h auf der Autobahn überschlug und auf dem Dach liegen blieb, zwar von einem eher
schwereren Unfall im mittleren Bereich gesprochen. Das Eidgenössische
Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) qualifizierte das Ereignis aber im Ergebnis
gleich, wie dies die Vorinstanz im hier zu beurteilenden Fall getan hat, verlangte es doch für
eine Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhangs, dass von den bei Unfällen im
mittleren Bereich relevanten Kriterien entweder ein einzelnes in besonders ausgeprägter
Weise oder aber mehrere in gehäufter Weise erfüllt sein müssten.

Sämtliche Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen nicht, die von ihm geltend
gemachte Unfallschwere zu rechtfertigen. Nichts anderes ergibt sich auch aus der
aufgelegten Fotodokumentation der Unfallstelle und des beschädigten Fahrzeuges. Selbst
wenn sich der Lastwagen, wie geltend gemacht wird, nicht in der Längsachse auf die Seite
drehte und auf dem Rücken liegen blieb, sondern sich in der Querachse überschlug und
damit tatsächlich andere Kräfte wirkten, kann im Vergleich zu den aufgezeigten Fällen
nicht von einer höheren Krafteinwirkung gesprochen werden. Dem Unfallgeschehen kann
eine gewisse Eindrücklichkeit zwar nicht abgesprochen werden. Die Führerkabine war
erheblich eingedrückt, allerdings konnte sich der Beschwerdeführer allein aus dem
umgekippten Lastwagen befreien und er hatte sich dabei keine schweren Verletzungen
zugezogen. Einen Tag nach dem Unfallereignis durfte er das Spital bereits wieder verlassen
und ab 17. Januar 1994 arbeitete er wieder voll. Nachdem unbestrittenermassen auch kein



weiteres unfallbezogenes Kriterium erfüllt ist, hat das kantonale Gericht die Adäquanz zu
Recht verneint.

E. 5.2
Was die anderen Unfallereignisse betrifft, ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass
keines objektiv als schwer im Sinne der Rechtsprechung zu qualifizieren ist. Da überdies
kein einziges der erforderlichen Kriterien ausgewiesen ist, hat sie auch diesbezüglich die
Adäquanz zu den psychischen Beschwerden zu Recht verneint. Die dagegen erhobenen
Einwendungen vermögen ebenfalls nicht zu einem anderen Ergebnis zu führen.
Insbesondere lässt sich entgegen dem Beschwerdeführer aus dem Urteil (des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts) U 39/04 vom 26. April 2006 nichts für den
vorliegenden Fall ableiten. Darin wurde bezüglich der Adäquanzbeurteilung bei mehreren
Unfällen mit HWS-Schleudertrauma entschieden, dass - in Abweichung vom Grundsatz,
wonach die Adäquanz des Kausalzusammenhangs prinzipiell für jeden Unfall gesondert zu
beurteilen ist - einer nachgewiesenermassen durch einen früheren Unfall verursachten
erheblichen Vorschädigung der HWS im Rahmen der Beurteilung der Adäquanzkriterien
Rechnung getragen werden kann. Danach ist es nicht generell ausgeschlossen, die
wiederholte Betroffenheit desselben Körperteils bei der Adäquanzprüfung zu
berücksichtigen, insbesondere, wenn die Auswirkungen der verschiedenen Ereignisse auf
gewisse Beschwerden und/oder auf Grad und Dauer der Arbeitsunfähigkeit nicht
voneinander abgegrenzt werden können. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den
Standpunkt, dass die Psyche als gleicher Körperteil zu betrachten sei, weshalb eine
Gesamtbeurteilung zu erfolgen habe. Es ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dass das
Erleiden mehrerer nicht banaler Unfälle an den Ressourcen, d.h. an der psychischen
Substanz eines Menschen zehren kann. Die Frage, ob und wie dieser Umstand, d.h. eine
unfallbedingte psychische Vorschädigung allenfalls zu berücksichtigen wäre, kann hier
allerdings offengelassen werden. Da vorliegend die Folgen aus den zeitlich teilweise weit
auseinander liegenden Unfällen jeweils wieder abgeheilt waren, bevor sich der nächste
Unfall ereignete, lassen sich die Beschwerden und die dadurch bedingten
Arbeitsunfähigkeiten klar voneinander abgrenzen. Die Auswirkungen der Ereignisse
überlagern sich damit nicht, sodass die Adäquanzprüfung bezüglich jedem Unfall
unabhängig von den anderen Ereignissen vorgenommen werden kann.

E. 5.3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind von den beantragten Gutachten betreffend Unfall
vom 30. November 1993 und betreffend den psychischen Gesundheitszustand des
Versicherten keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb darauf verzichtet wird
(antizipierte Beweiswürdigung; BGE 124 V 90 E. 4b S. 94, 122 V 157 E. 1d S. 162).

E. 6
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 Abs. 1 und Abs. 4 lit. a BGG). Dem Ausgang des
Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).

Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (im Sinne der vorläufigen Befreiung von den
Gerichtskosten und der unentgeltlichen Verbeiständung) kann entsprochen werden, da die
Bedürftigkeit ausgewiesen ist, das Rechtsmittel nicht aussichtslos und die Vertretung durch
einen Anwalt geboten war ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 125 V 201 E. 4a S. 202 und
371 E. 5b S. 372). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 64 Abs. 4 BGG aufmerksam



gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird,
wenn sie später dazu in der Lage ist.
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